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, Ä ^ Sekanntmachung über künstliche Düngemittel . Vom

‘ JI Jj 11 . Januar 1916.
i jf{m Der Bunde «rat hat auf Grund de« 8 S de»

^ ^ - efetze» über die Ermächtigung de« Bunde »rat » zu
sirtschaftlichen Maßnahmen usw . vom 4 . August

_914 ( Reich «-Grsrtzbl . 6 . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen:

8 i.
. Beim verkaufe der in der beigefügten Liste
ufg,führten Düngemittel einschließlich Mischdünger
n den Verbraucher dürfen die darin angeführten
keife nicht überschritten werden . Diese Preise
nd Höchstpreise im Sinne de» Gesetze«, betreffend
ie Höchstpreise , vom 4 . August 1914 (Reich »-
ksetzbl . S . 458 ) in der Fassung der Bekannt»
lachung vom 17 . Dezember 1914 (Reich »-Gesetzbl.
5. 516 ) in Verbindung mit den Bekanntmachungen
»m 21 . Januar 1915 (Reich, -Kesetzbl 8 . 25)
nd vom 23 . September 1915 (Reich «-Gesetzbl.

, >. 603 ).
8 2.

1. Ist der Höchstprei « in der beigefügten Liste
:ri Waggon Station de« Lieferwerke « festgesetzt,
> schließt er die Kosten der Beförderung bi« zur
Kation de» Lieferwerke « und die Kosten der Ver-
»dung daselbst ein.
, Bei Mengen unter 5000 Kilogramm erhöht
c sich um 50 Pfennig für je angefangene 100
iilogramm . Wird in diesen Fällen vom ständigen
»ger ab verkauft und versandt , so erhöht sich der
»öchstprei« weiter um die Fracht , dir der Verkäu-
>r nachweirlich für die Beförderung der Ware
»n der Station de« Lieferwerke » bi« zum Lager
stahlt hat.
. 3 . Ist der Höchstprei « ab Frachtau «gang «station
Parität ) festgesetzt, so schließt er die Kosten der
tefördrrung bi« zur Versandstation und die Kosten
rr Verladung daselbst rin . Ist die Fracht von
rr Versandstation bi « zur Station de« Empfänger«
öher al » die Fracht von der FrachtauSgang «-
ation bi» zu dieser Station , so vermindert sich
er Höchstprei «, ist die Fracht geringer , so erhöht
r sich um den Frachtunterschird.

Bei Mengen unter 5000 Kilogramm erhöht
ch der Höchstprei « um 50 Pfennig für je ange-
lngene 100 Kilogramm.

3 - Ist der Höchstprei « frachtfrei Empfang «-
atlon oder Vollbahnstation oder Kleiubahnstation
der Schiff «ladrplatz de« Empfänger « festgesetzt, so
hueßt er die Kosten der Beförderung bi« zu dieser

_ » ation ein.
Bei Bezügen unter 10000 Kilogramm gilt

-lgende « :

likek« a ) Wird vom Lieferwerk ab Versand , so erhöht
der Höchstpreis um dir Mehrfracht , die gegen-

der dem Frachtsatz für Wagenladungen von 10000
k ^ ram nachwri «Iich entsteht . Bei Mengen unter

.000 Kilogramm erhöht sich der Höchstprei « weiter
^chk.'m bo Pfennig für je ang,fangen « 100 Kilo»

iramm.

E b ) Wird ^ vom ständigen Lager de« Verkäufer»
1«Ü«i a 1n ° ^ bci  Höchstpreis um 50
' " " " 9 >ur ir angefangene 100  Kilogramm . Hat

Donnerstag , den 20 . Januar 1916. 51. Jahrgang.

der Verkäufer gemäß » einen Frachtzuschlag be¬
zahlt , so erhöht sich der Höchstprei « weiter um die¬
sen Zuschlag.

8 3.
Die Höchstpreise verstehen sich bei sämtlichen

Düngemitteln mit Ausnahme von Thomarpho «-
phatmehl und Kalkstickstoff für lose verladene Ware
ohne Verpackung.

Bei Lieferung in Säcken erfolgt die Berechnung
brutto für netto.

Außerdem darf , soweit sich au « der beigefügten
Liste nicht » andere « ergibt , bei Lieferung in Ge-
webesäcken (Jute , Baumwolle usw .) ein Aufschlag
von 1,50 Mk . für 100 Kilogramm , in haltbaren
einfachen Papiersäcken von 0,50 Mk ., in mehr¬
fachen Papiersäcken von 0,75 Mk ., in Papierge-
webesäcken von 1. 00 Mk . für 100 Kilogramm be¬
rechnet werden . Bei Lieferung in Käufer » Säcken
die frei Station de» Lieferwerke » zu stellen sind,
darf eine Füllgebühr von 0,20 Mk . für 100 Kilo¬
gramm berechnet werden.

8 4.
Der Reichskanzler kann Höchstpreise für den

Verkauf durch den Hersteller und im Großhandel
sestsrtzen.

8 5.
Der Verkäufer hat dem Käufer spätesten » bei

Abschluß de« Kaufverträge « eine schriftliche Mit¬
teilung au »zuhändigen , die enthalten muß Angaben
über

. 1 . die Art de» Düngemittel »,
2 . den Gehalt an Stickstoff , Photphorsäure und

Kali ( K *0 ) nach kg «/,.
3 . die Form (Sittlichkeit ) , in der diese wertbe¬

stimmenden Bestandteile darin enthalten sind.
Beim Weiterverkäufe hat der Verkäufer dem

Käufer die Angaben zu wiederholen , di« ihm beim
Einkauf gemacht worden sind , e» sei denn , daß ihm
ihre Unrichtigkeit bekannt geworden ist.

8 «.
Schwefelsäure « Ammoniak oder Natrium -Am¬

moniumsulfat darf zur Herstellung von zum Ver¬
kaufe bestimmtem Mischdünger nur gemischt werden:

1. mit Superpho »phat,
2 . mit aufgeschlossenem stickstoffhaltigen impor¬

tierten Guano tierischen Ursprünge ».
In den Mischungen dars der Gehalt an Stick¬

stoff und wasserlöslicher Pho «phorsäure nicht weniger
al » je 5 vom Hundert betragen . Bei einem Ge-
halte von weniger al » 6 vom Hundert Stickstoff
dürfen höchsten« 10 vom Hundert wafferlö «liche
Phoiphocsäure , bei höherem Stickstoffgrhalte höchsten«
12 vom Hundert wafferlö «liche Pho »phorsäure in
der Mischung enthalten sein . In den Mischungen
darf Kali (K t O ) bi« zu 8 vom Hundert enthalten
sein . Mischungen au « schwefelsaurem Ammoniak
oder Natrium -Ammoniumsulfat und Kalisalzen dür-
fen nicht hergestellt werden.

Da « Mischen von pho «phorsäurehaltigeu Dünge-
Mitteln — mit Ausnahme von Superpho «phat und
aufgeschlossenem stickstoffhaltigen autländischen Guano
— mit stickstoffhaltigen Stoffen oder mit Kalisalzen
ist verboten ; zulässig ist jedoch da« Mischen von
Knochenmehl mit Kalisalzen.

8 7.
Mischungen von Kunstdünger zum Verkaufe

dürfen fabrikmäßig nur von solchen Betrieben her-
gestellt werden , die schon vor dem 1. August 1914
fabrikmäßig Mischungen von Kunstdünger herge-
stellt haben.

8 8.
Knochen . Knochenabfälle , Lederabfälle , Moll-

staub und alle ähnlichen tierischen Abfälle sind vor
weiterer gewerblicher Verarbeitung zu Düngezwecken
mit Benzol oder ähnlichen Extraktivstoffen — mit
Au »nahme von Benzin , Toluol und Solventnaphtha
— oder auf andere Weise so weit zu entfetten,
daß nicht mehr al » 1 vom Hundert Fett darin
verbleibt.

8 s.
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht

für künstliche Düngemittel , die nach Inkrafttreten
dieser Verordnung au « dem Aurland eingeführt
werden . Al « Aurland gilt nicht da « besetzte Gebiet.

§ 10.
Die zuständig « Behörde kann Betriebe schließen,

diese Verordnung , insbesondere den 8 5, aufer¬
legt sind.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig.
Ueber die Beschwerde entscheidet die höhere Ver¬
walt ung »behörde endgültig . Die Beschwerde be>
wirkt keinen Aufschub.

8 11.
Mit Gefängni « bi« zu sech« Monaten oder

mit Geldstrafe bi« zu fünfzehnlausend Mark wird
bestraft , wer den Vorschriften der 88 6 , 7 oder 8
zuwiderhandelt.

8 12.
Der Reichskanzler kann von den Vorschriften

dieser Verordnung Ausnahmen gestatten . Er kann
die Preise und Lieferungsbedingungen anderweit
festsetzen. Er ist ermächtigt , dir Vorschriften dieser
Verordnung auf andere al » die in der Liste ge¬
nannten Gegenstände au »zudehnen und Preise
dafür festzusetzen.

8 13.
Lteferung »verträge , die vor dem Inkrafttreten

dieser Verordnung zu höheren al « den darin fest¬
gesetzten Höchstpreisen abgeschlossen sind, gelten mit
dem Inkrafttreten dieser Verordnung al » zum
Höchstpreis abgeschlossen , soweit die Lieferung zu
diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist. Ein vor
dem Inkrafttreten der Verordnung gezahlter , den
Höchstprei » übersteigender Prei « kann nicht zurück-
grfordert werden. 8 14.

Die Vorschriften dieser Verordnung finden auch
Anwendung aus andere al « die im 8 6 zugelaffenen
Mischungen von schwefelsaurem Ammoniak oder
Natrium -Ammoniumsulfat mit Superpho «phaten,
anderen pho »phorsäurehaltigen Düngemitteln oder
mit Kali , die vor Inkrafttreten dieser Verordnung
hergestellt worden find . Bei der Berechnung de«
Preise », der beim Verkaufe nicht überschritten
werden darf , sind für die einzelnen Bestandteile die
in der beigefügten Liste ausgrführlen Höchstpreise
maßgebend mit der Au «nahme , daß der Prei»
für da » kg °/ 0 Kali (K *0 ) 20 Pfennig nicht
übersteigen darf.



§ 15 .
Dir Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung , der 8 11 mit dem 15 . Januar 1916 in
Kraft . Dir Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt
de» Außerkrafttretens.

Berlin , den 11 . Januar 1916.
Der Stellvertreter de» Reichskanzler » :

Delbiück

Lifte der Düngemittel und Preise.
A. Superphosphate und Mischungen von Super-
phosphat mit schwefelsaurem Ammoniak oder

Natrium -Ammoniumsnlfat und Kali
Die Preise sind für drei Gebiete festgesetzt:
Gebiet I umfaßt : Pommern , Ost - und West-

preußen , Posen , Schlesien , Brandenburg Ost (d.
i . östlich der Linie Belzig — Wiesenburg — Berlin-
Oranienburg — Strelitz)

Gebiet II umfaßt : Mittel - und West -Deutsch-
land , Königreich Sachsen , Schleswig Holstein , beide
Mecklenburg , Brandenburg West (d. i. an und
westlich der Linie Belzig - Wiesenburg — Berlin-
Oranienburg — Strelitz ) .

Gebiet III umfaßt : Königreich Bayern ein-

schließlich Pfalz , Königreich Württemberg,
Herzogtum Baden , Elsaß - Lothringen , Provinz
Starkenburg und Rheinheffen de» Großherzogtum«
Hessen , die Hohenzollernschen Lande.

1 Reine Superphosphate
bei einem Gehalt an waff rlörlicher PhoSphor-

fäure von

16 v. H.
und

darüber

14 bis
15,99
v . H.

12 dis
13,99
v . H.

11,99
v. H
und

darunter

Preise für I lcx »,« wasserlösliche PhoS-
phorsäure

Gebiet I 58 Pf. 62 Pf. 68 Pf. 72 Pf.

* II 62 „ 66 ., 72 „ 76 „

„ III 60 „ 64 „ 70 „ 73 „

2. Mischungen von SuperPhoSPhat mit schwefel-
saurem Ammoniak beziehungsweise Natrium

Ammoniumsulvat
bei einem Gesamtgehalt an Stickstoff und waffer-

löslicher Phosphorsäure von

16 v. H.
und darüber

14 bi« 15,99
v. H.

12 bi« 13,99
v. H.

11,99 v. H.
und darunter

Preise für 1 kg %

Gebiet -!
wafferl . Phosphorsäure
Ammoniak -Stickstoff

60 Pf.
210 „

64 Pf.
210 „

68 Pf.
210 „

72 Pf.
210 „

ft -- >
wafferl . PhoSphorfäure
Ammoniak -Stickstoff

64 „
aio „

68 „
210 „

72 „
210 „

76 „
210 „

,/
i >1

m wafferl . Phosphorsäure
Ammoniak -Slickstoff

62 „
210 „

66 „
210 „

70 „
310 „

73 „
»10 „

3 . Ammoniak- Superphosphat und Natrium-
Ammoniumsulsat - Superphasphat , denen Kalt

zugemischt ist.
Preise für 1 kg °/o

Waffer lösliche Phosphor säure wie zu 2.
Ammoniak -Stickstoff

Besondere Lieferungsbedingungen für 1 bis 3
Maßg ' bend ist der Höchstp :eis de» Gebiets , in

dem die Vollbahnstation des Empfänger » liegt.
Liegt sie im Gebiet I und II , so gilt der Höchst¬
preis frachtfrei Vollbahnstation des Empfänger » ;
liegt sie im Gebiet III , so gilt der Höchstpreis ab
Frachtausgangrstalion Bingen.

Zahlung : Barzahlung mit l 1/ * v H . Abzug.
L. Nur «ach dem Stickstoffgehalt gehandelte

Düngemittel
Die Preise unter 1 dir 3 sind für 2 Ge¬

biete festgesetzt:
Gebiet I umfaßt : Orte unmittelbar an der

Elbe und westlich der Elbe.
Gebiet II umfaßt : Orte östlich der Elbe.

1 Schwefelsaures Ammoniak
Preise für 1 kg %
Ammoniak -Stickstoff

Gebiet I a ) für gewöhnliche Ware
(25 v. H . Ammoniak)

d) für gedarrte und ge¬
mahlene Ware ( 25,5
v. H. Ammoniak)

Gebiet II a ) für gewöhnliche Ware
(25 v . H Ammoniak)

d) für gedarrte und ge¬
mahlene Ware ( 25,5
p . H Ammoniak)

3 . Natrium -Ammouium-Sulvat
Gebiet I
Gebiet II

8 . Kalkstickstoff
Preis für I kg °/0

Stickstoff
Gebiet I und II 147 Pf.

Besondere Lieferungsbedingungen für 1 bi« 3
Maßgebend ist der Höchstpreis des Gebiet «, in

dem die Bahnstation oder der Schiffsladeplatz de«
Empfänger « liegt . Der Höchstpreis gilt bei Nr . 1
und 2 frachtfrei Vollbahnstaiion oder Schiffslade¬
platz de« Empfänger », bei Nr . 3 frachtfrei jeder
deutschen Vollbahn - oder normalspurigen Kleinbahn«
station oder Schtff»ladeplatz de» Empfänger«.

148 Pf ..

148

149

150

148
149

180 Pf.

40

C.

Zahlung : Barzahlung ohne Abzug.
Verpackung : Bei eisernen Trommeln 80 Pf.

für 100 Kilogramm ; bei verlangter 50 Kilo¬
gramm -Packung 80 Pf . für den Sack.

Preise für 1 kg %
Gesamtstickstoff

tOlUimiljt 300 Ps.
5. Hornmehl 220 „

6 . Ledermehl, Wollmrhl und alle sonstigen Stick-
stofftrager außer den zu 1 bis 5 ausgeführten

(entfettet, s. 8 8)
Preise für 1 kg °/o

Gesamtstickstoff
a ) durch Dämpfen oder Behand¬

lung mit Schwefelsäure aus¬
geschloffen

d) roh. d. h. nicht wie vorstehend
aufgeschloffen , aber entfettet

Besondere Lieferungsbedingungen für Nr . 4 bi« 6
Fracht : Frei Waggon Station de« Lieferwerke «.
Zahlung : Barzahlung ohne Abzug.
Stickstoffhaltiger aus dem Ansland ringe-

sührter Guano und Pondrette
a ) Roh : Preise für 1 kg °/ 0

Ges mlstickstoff 210 Pf.
GesamtphoSphoi säure 40 ..
Kali ( K *0)

b ) Aufgeschlossen:
Gesamtstickstoff
wasserlösliche Phosphor-
säure
Kali ( K,0)

Besondere Lieferungsbedingungen
Fracht : Frei Waggon Station de« Lieferwerke «.
Zahlung : Barzahlung mit 1' / , v . H . Abzug.

0 . Organische Mischdünger
mit Schwefelsäure aufgeschloffen:

Preise für 1 kg °/ 0
Gesamtstickstoff 180 Pf.
wafferlö «liche Phosphor¬
säure 60 „

Besondere Lieferungsbedingungen
Fracht : Frei Waggon Station de« Lieferwerke «.
Zahlung : Barzahlung ohne Abzug.

E Knochenmehl
(aus entfetteten Knochen hergestellt , f . 8 8)
1 . Unentleimlet , gedämpftes sowie entleimte «,

ferner Siampfmehl , Trommelmehl , Fleischdünge-
mehl , Fischdüngemehl , Fleischknochenmehl , Kadaver-
düngemehl und ähnliche «, in handelsüblicher feiner
Mahlung:

40

210 Pf.

60
40

Preise für 1 kg »J
Gesamtstickstoff 210 Pf.
Gesamtphosphorsäure 40 „

2 . Die unter 1 ausgeführten Stoffe mit Schm
felsäure ganz oder teilweise oufgeschloffen:

Preise für 1 kg »/,
Gesamtstickstoff 210 Pf.
wafferlösl . PhoSphorfäure 66 „
nicht wasserlösliche Pho«

phorsäure 40 „ I
sofern Kali zugemischt wird

Kali (K t 0 ) 40 „
Besondere Lieferungsbedingungen

Fracht : Frei Waggon Station drs Lieferwerk«
Zahlung : Barzahlung ohne Abzug.

F . Rohphosphat
im Inland gewonnen , auch gemahlen:

Preise für 1 kg
Gesamtphosphorsäure 20 Pf.

Besondere Lieferungsbedingungen
Fracht : Frei Station des Empfänger «.
Zahlung : Barzahlung ohne Abzug.

G. Thomasphosphatmehl
Die Preise gelten bei Lieferung bi» zu>

15 . Juli 1916 einschließlich.
Preise für 1 kg <jl

Gesamtphosphorsäure . 28 1/ * P
Zitronensäurelösliche Phosphorsäure . 33 ,

Besondere Lieferungsbedingungen
Fracht : Ab Frachtausgangrstalion Aachen .Rot!

Erde oder Dudenhofen.
Liegt die Bahnstation oder der Schiffsladeplt

de» Empfängers nördlich der Bahnlini Lengeler-
Prüm — Gerolstein — Mayen — Andernach — Coble«
Gießen — Caffel — Halle - Jüterbog — Luckenwalde-
Südende -Berlin — Cüstrin — Kreuz — Schneidemüh!
Bromberg — Thorn — Alexandrowo , so ist die Aul
gangsstaiion Diedenhofen maßgebend.

Die Stationen an der Bahnlinie zählen vr
Lengeler bi« Südende -Berlin einschließlich ,r
Frachtausgangrstalion Dudenhofen , von Südend
Berlin bis Alexandrowo zur FrachtausgangsstaM
Aachen -Rothe Erde.

Erfolgt die Lieferung in das Gebiet der Frach
ausgangsstation Aachen -Rothe Erde auf Gru»
vorhrl gctlosscucr Bcrrinbarung von Station«
au », die im Gebiete der Frachtausgangsstali«
Diedenhofen liegen , so umfaßt der Höchstpreis ds
gegenüber der Frachtgrundlage Aachen -Rothe Erl
entstehende Mehrfracht nicht.

Ist nach Stationen zu liefern , die 500 k,
und mehr von der Frachtausgangrstalion entfen
liegen , so ist dem Empfänger eine Frachtvergütuit
von 10 v . H . zu gewähren . Die 10 v. H.
von den ermäßigten Eisenbahnfrachtsätzen für
masmehl zu berechnen.

Verpackung : Die Lieferung erfolgt nach W
de: Werke in haltbaren Papiersäcken oder Aewel
sacken.

Wird in Papiersäcken geliefert , so verste!
sich die Preise einschließlich Sack.

Werden Gcwebesäcke verwendet , so wird b
Säcken mir 100 Kilogramm Faffungrvermögen ei
Aufschlag von 40 Pf . für 100 Kilogramm , b
Säcken von 75 Kilogramm Faffungsoermögen ei
Aufschlag von 56 Pf . für 100 Kilogramm bi
rechnet.

Die Säcke au » Webstoff sind, wenn sie und
schädigt und zur Versendung von Thomasmehl nof
verwendbar sind , gegen eine Vergütung von
65 Pf . für den Sack von 100 Kilogramm Fit

fungsvermögen und
50 Pf . für den Sack von 75 Kilogramm Faffungl

vermögen
frei Werk zurückzunehmen.

Die Entscheidung über di» Brauchbarkeit d
Säcke steht den Werken zu.

Zahlung und Berechnung : Barzahlung «
l 1/ * v . H Abzug , der übliche Verbraucherrab«
von 16 Pf . für 100 Kilogramm ist bei der B
rrchnung abzuziehen.
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Bekanntmachung.
Da » Beiblatt zur Vakanzenliste vom 13 . M

17 . Januar 1916 — Offene Stellen für Kcitt
beschädigte — liegt auf dem LandratSamte I> • " W
Einsicht offen.

Usingen , den 14 . Januar 1916.
Der komm. Landrat.

, . Bezold.
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kg « Ufingen, den 18. Januar 1816.
lf- Es ist zu meiner Kenntnis gelangt,
- daß die festgesetzte« Schweinehöchstpreise
Schm in zahlreichen Mäste« dadurch um¬

gangen werde«, daß «eben dem Höchst-
kg", hohe Trinkgelder und unange-

mestene hohe Vergütungen für Trans¬
portkosten und so weiter gezahlt werde«.
Ich warne vor solchen Machenschaften.
Sie find lediglich verschleierte Ver¬
letzung«» der Vorschrift«» über die
Höchstpreise, gegen die mit Strenge
vorgegange» wird und zwar gegen

rtoetfci Käufer und Verkäufer.
Der komm. Landrat

Nr. 855. v. Bezold.
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Ufingen, den 18. Januar 1918.
Nach Mitteilung der Garnison-Kommando« zu

Bad Homburg v. d. H. findet am 21. d. Mt«,
grfächtrmäßige» Scharfschießen im Gelände bei
Obernhain statt.

Da» Schießen dauert von 8 Uhr vorm, bi«
4 Uhr nachmittag«.

Indem ich die« zur öffentlichen Kenntni«
bringe, beauftrage ich die Herren Bürgermeister
der Gemeinden Ufingen, Anspach, Brombach,
Dorfweil, Hausen-Arnsbach, Obernhain, Rod am
Berg, Wehrheim und Westerfeld auch noch eine
die»bezügliche ortsübliche Bekanntmachung zu erlaffrn.

Der komm. Landrat.
Nr. 822. v. Be,old.

Aichtlmtlicher Teil.
Der Krieg.

WTB Große « Hauptquartier,  18 . Jan.
(Amtlich).'

Westlicher Kriegsschauplatz:
Allgemein war die Feueitätigkeit an der Front

bei meist klarem Wetter gesteigert. Len« wurde
wiederum lebhaft beschoffen.

Zwei englische Flugzeuge unterlagen bei Pa«>
schendaele und Dadizeele(Flandern) im Luslkampf.
Bon den vier Insassen sind drei tot. Ein
französische« Flugzeug wurde bei Medevich(Moyen-
vic) von einem unserer Flieger abgeschoffen.
Führer und Beobachter find gefangen genommen.

Orstlicher Kriegsschauplatz:
Dei Duenhof(südöstlich von Riga) und südlich

von Widsy gelang e» den Russen unter dem
Schutze der Dunkelheit und de» Schneesturm»,
vorgeschobene kleine deutsche Postierungen zu über¬
fallen und zu zerstreuen.

valkan-KrirgSschauPlatz:
Nicht» Neue«.

Oberste Heeresleitung
WTB Wi . n, 17. Jan . (Nichtamtl.) Die

„Neue Freie Presse" meldet aus Sofia; Griechen¬
land wird morgen in einer Note von der Entente
die Räumung de« griechischen Territorium» fordern.
„Utro" zufolge hat die Besetzung von Phaleron
in Athen eine ungeheure Panik erregt und Ent¬
rüstungen und Kundgebungen gegen die Berneter
der Entente hervorgerusen. Durch da» rechtzeitige
Einschreiten der Behörden wurde rin Angriff de»
Volke» auf die franzöfisch» und englische Srsandt-
schaft verhindert.

— Athen,  1b . Jan. (Priv.-Tel., der Frkst.
Ztg- zens. Frkst.) „Alhtuai" erfährt, daß di«
italienische Regierung den verbündeten Mächten er-
klärte, fie könne kelneSfall« da« Verbleiben de«
König« von Serbien oder der Trümmer der serbi-
schon Armee auf italienischem Gebiet gestatten, weil
der Eindruck von der serbischen Niederlage auf da»
ualtenische Volk ungünstig einwirken würde. De«,
halb sei nach Berständtguog mit den übrigen Mäch
ten die Unterbringung der Serben auf Korfu be¬
schlossen worden.

_ <WI B ® evtn ' 16  3on - (Nichtamtlich.)
8 tfyt'4itng der militärischen Lage spricht
„Temp« heute die Forderung au«. Italien r
f * ““ ibT Salon» Unternehmen beteiligen,
itma« / lnzige Punkt, von wo au» 3t(
«n>o» zur Befreiung Montenegro« und Serb

I Wer Brotgetreide verfüttert,
! versündigt sich am Baterlande
i  und macht sich strafbar.

S
I

unternehmen tönne. An jedem Punkte der Adria
wüffe ein solcher Versuch scheitern. Die ganze
Isonzofront sei zu stark verteidigt, al« daß Italien
fie bald bezwingen könnte, selbst wenne» olle seine
Truppen dort aufwende. Die Italiener könnten
einen wertvolleren Erfolg erreichen, wenn fie fich
den Alliierten in Salontk anschlöffen, bevor die
vulgaren an der griechischen Grenz« ein Labyrinth
von Schützengräben geschaffen hätten, dessen Erobe-
rung sehr tener zu stehen käme. Da» Blatt stellt
mit Befriedigung fest, daß der italienische Minister-
rot fich mit Maßnahmen zur wirksamen Unterstützung
Montenegros und Serbiens befasse, fragt aber
zweifelnd: Hoben die Alliierten die Mittel, einen
Angriffsfeldzug zu unternehmen, oder müssen fie
fich auf die Verteidigung Salonik« beschräi ken?

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Ufingen, 19. Jan. Wie wir erfahren,

beabstchiigt da» Kgl. Lehrerseminar anläßlich de»
Geburtstage« Sr . Maj. de» Kaiser« und König«
am 27. Januar, abend» 8 Uhr. im Adlersaale
eine musikalische Aufführung  zu ver-
anstalten.

* Da« Generalkommandoteilt gemäßK. M.
Nr. 2667/12. 15. A 7 V mit, daß die Deutsche
Benzolvereinigung in Bochum entoluoltem Benzol,
da» in diesem Zustande bei kaltem Wetter erstarrt
und soweit al» Motorenbetriebrstoff unverwendbar
wäre, zur Erhöhung der Kältebeständigkeit von
nun an Schwefeläther beimischt.

Für die Mischungen, die von der Inspektion
de«Kraftfahrwesen» genehmigt find, werden gemäß
§ 4 der „Bekanntmachung über die Verwendung
von Benzol und Solveninaphta sowie über Höchst¬
preise für diese Stoffe" Nr. 235/7. 15. A 7 V
vom 1 August 1915 folgende Höchstpreise für je
100  kg festgesetzt.
Gemischt1 (90 Teile Benzol, 10  Teile Schwefel-

äther) 70.- Mk.
„ H (85 „ „ 15 Teile Schwefel-

äther) 74 50 Mk
„ III (80 „ „ 20  Teile Schwefel-

äther) 78 50 Mk.

8 Rod a . d. Weil , 16. Jan . Der Ge.
freite d. R. Gustav Müller  von hier wurde
wegen besonderer Tapferkeit vor dem Feinde zum
Unteroffizier befördert und mit dem „Eisernen
Kreuz" ausgezeichnet. - Ebenfall» für besondere
Tapferkeit ist dem Gefreitend. R- Gg. Scherf
(Sohn de» allbekannten Landwirt« Fr Scherf, der
4 Söhne im Feld stehen hat) da« „Eiserne Kreuz"
verliehen worden.

— Mulde», 18. Jan . Kaiser» Geburt«tag
soll hier in der Form eine» Nichtrauchertage» fest¬
lich begangen werden. Der Erlö« de« Tage«
fließt der Krieg»fürsorge zu.

— Krankfurt, 18. Jan. Wie der Frkf.
Ztg. au« Berlin telegraphiert wird, ist dort die
Kriminalpolizei zwei jugendlichen Durchbrennern
aus die Spur gekommen. Der eine ist ein Hand-
lungrlehrling von 15 Jahren, der nach Aneignung
eine« Scheckbuch«, dessen Blätter der inzwischen in«
Feld gerückte Prinzipal unterschrieben hatte, ohne
sie auf einen bestimmten Betrag au»zufüllen, 6000
Mark erhob Sein Begleiter ist ein Jahr älter.
Sie haben in Frankfurt die Absicht geäußert, fich
auf den Kriegsschauplatz zu begeben. Die Berliner
Polizei ermittelte, daß sie in einem Hotel am Pots¬
damer Platz abgestiegen waren Al« sie festge¬
nommen werden sollten, waren sie schon abgereist.
Weit dürften sie nicht kommen, da ihr Signalement
bekannt ist. Noch sei bemerkt, daß jene» Scheck¬
buch zwanzig Blätter enthielt und die 6000 Mark
durch einen einzigen Scheck erhoben wurden. Ob
auf eine« der anderen neunzehn Blätter Geld er¬
hoben wurde, weiß man nicht.

Vermischte Rachrichte«.
— Obereschbach,  b Homburg, 16. Jan.

Da« Zwillingspaar Valentin und Konrad Fritzel
feiert hier am 19. Januar in voller Rüstigkeit
seinen 79. Geburtstag.

— Königsberg  i . Pr ., 18. Jan . Im
Kreise Heilrberg erlegte ein Förster zwei Wölfe,
die von Polen oder Rußland gekommen waren.

WTB London,  16 . Jan. (Nichtamtlich.)
Wie die „Time«" au« Peking erfährt, find der
deutsche und der österreichisch-ungarische Gesandte
angewiesen worden, da« Kaiserreich anzuerkennen.
Einige Neutrale werden dem Beispiel vielleicht fol,
gen. Jüanschikai glaubt, daß seine Krönung dem
unficheren Zustand ein Ende bereiten wird.

WTB Kristiania,  16 . Jan. (Nichtamtlich.)
Wegen Unterbrechung der telegraphischen und tele¬
phonischen Verbindungen fehlen Einzelheiten über
den Brand in Bergen. Da« Panzerschiff„Eid«,
vold" von KristianSfund ist mit Kleidern und Nah-
rungSmitteln nach Bergen abgegangen. Die Re¬
gierung stellte Pioniere zur Errichtung von Not-
barocken zur Verfügung. Die dem Staat gehörenden
Vorräte an Zucker und Mehl in Bergen sollen an
di« Verunglückten verteilt werden. Der König und
der Kriegsminister find abend« nach Bergen abge-
reist. Di« ausländischen Gesandten übermittelten
dem Minister de« Aeußern anläßlich de» Brand-
Unglücke« den Ausdruck der Teilnahme ihrer Re-
gieruogen.

— Wie vorsichtig man jetzt im Ge-
schäftsverkehr sein muß,  beweist folgender
Fall : Eine Verkäuferin in einem Kaufhause einer
großen Stadt hatte, entgegen der militärischen Ver-
ordnung, daß die Abgabe von Waren nicht von
der gleichzeitigen Abnahme anderer Gegenstände
abhängig gemacht werden dürfe, einer Kundin Näh¬
garn nur unter der Bedingung verkaufen wollen,
baß auch noch andere Waren gekauft würden. Da»
Landgericht hatte sie deshalb im vorigen Jahr wegen
Vergehens gegen die erwähnte Verordnung zu einem
Tage Gefängnis verurteilt. Ihre Revision wurde
vom Reichsgericht als unbegründet verworfen.

Letzte Nachrichten.
WTB Große « Hauptquartier,  19 . Jan.

(Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz:

An der Aserfront stieß eine kleine deutsche
Abteilung in den feindlichen Graben vor und er¬
beutete ein Maschinengewehr.

Lebhafte beiderseitige Sprengtätigkeit auf der
Front westlich von Lille bi» südlich der Somme.

Nacht« warfen feindliche Flieger Bomben auf
Metz Bisher ist nur Sachschaden gemeldet.

Ein feindliche» Flugzeug stürzte gegen Morgen
südwestlich Thiaucourt ab; von den Insassen ist
einer tot.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
An der Front nicht« Neue«.
Deutsche Fiugzeuggeschwader griffen feindliche

Magazinorte und den Flughafen von Tarnopol an.
Balkan-Kriegsschauplatz:

Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Amtlicher

Taschen-Fahrplan
(Dezember-Ausgabe)

- Preis 15 Pfg . -
vorrätig in

R. Wngner's vuchdruckerri.



Danksagung.
Für die vielen Beweise aufrichtiger und herzlicher Teilnahme bei dem uns

so schwer betroffenen Verluste unseres lieben unvergeßlichen Sohnes, Bruders, Schwagers
und Onkel»

Heinrich Scbüt?
insbesondere Herrn Pfarrer Schild ge für die trostreiche Grabrede, ferner für die
zahlreichen Kranzspenden sagen wir allen auf diesem Wege unseren herzlichsten Dank.

Familie Förster Sehütj , Reichenbach.
Familie Karl (Keil, Reichenbach.
Karl Scbüt } und frau , Usingen.

öeberfübrung Gefallener
von allen Kriegsschauplätzen

übernimmt

Pietät Ä. Meyer,
Erstes Beerdigungsinstitut Frankfurt a. fl}.-Ödest, falhstr . »4.

Eigenes Leichenauto und Fuhrpark.
Llelefon Launu» <045. Gegründet,876.

Vertreter für den Kreis Usingen : Philipp Beck , Usingen,
Erbisgasse 8.

für Damen und Herren!

Briefpapier uncl Karten
mit Namen oder Monogramm

ln Buchdruck and in Prägung.

OröBtc Huswahl in d«n neateten fflasttrn,
Leinen , farbig und x*tiB, Hltd *ut »ch, Elfen - [
dein , Bankpost , Bittet , Diplomat u . ». w.

DU Umschlag « mit Seidenpapier gefüttert . I
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R Wagner s Bnchdrnckerei
Usingen . Celephon Nr St.

Bekanntmachungen
der Stadt Usingen.

„Das Aufstellen von Fahrzeugen und Ackerge-
„rätschaften jeglicher Art aus öffentlichen
„Wegen und Plätzen während der Sonn
„und Feiertage ist verboten."

Indem ich vorstehend den 8 1 der Polizeiver
ordnung vom 18. 8. 1911 in Erinnerung bringe,
mache ich.darauf aufmerksam, daß in Zukunft
Zuwiderhandlungen gegen Vieser Verbot Bestraf¬
ungen zur Folge haben werden.

Weiter ist e» mir unliebsam ausgefallen, daß
die Reinigung der Straßen, besonder» am Min-
woch, recht viel zu wünschen übrig läßt. Ich darf
erwarten, daß es nur dieses Hinweises bedarf, um
auch hier eine B' fferung zu erzielen, damit Be¬
strafungen vermieden werden können.

Ufingen, den 18. Januar 1916.
Die Polizeiverwaltung.

Lißma nn.

Von den auf Grund der Bundesratsverord-
nung vom 4. November 1915 beinffend Schlachi-
fchweine und Schweinefleisch für den B zirk der
Stadlgemeinde Ufingen festgesetzten Höchst¬
preisen werden die nachstehend aufgeführten wie
folgt geändert:

Pfund
1.48 Mark
1.60 ..

Rohe» Schweinefleisch
gesalzenes Schweinrfleisch(Solberfl.)
HauSmacher Leberwurst (ohne Rinds¬

zusatz)
roher Schinken
roher Rollschinken
Dörrfleisch

Die übrigen Höchstpreise und
stimmungen der Veroidnung vom 4.
bleiben unverändert in Geltung.

Die vorstehenden Vorschriften treten mit ihrer
ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.

Ufingen, den 19. Januar 1916.
Der Magistrat.

1.60 „
200  „
2 20  „
1.90 „

sonstigen Be-
Novbr. 1915

ein Wolfshund Gegen Er-
^»llfillllllflil stattung der Unkosten abzuholen.

Aug . Friedrich,

(0 Mark Belohnung
bekommt der, welcher mir Nachricht geben kann
über den Verbleib meines Hundes, eines weißen
Fox ' Terriers mit dunklem Kopf, zu dessen
Wiedererlangung.

Ernst Jung , Weilmünster.

f  Herjte\
empfehlen als vortrefflichesj

Hustenmittel EMS>

Millionen r rau*en|
fix gegen

Heiserkeit, Verschleimung,
Katarrh, schmerzenden Hals,
Keuchhusten, sowie als Vor¬
beugung geg'n Erkaltungen,
daher hochwillkommen jedem

Krieger!
not. begl. Zeugniffe
von Aerzten undI
Privaten verbürgen
den sichere» Erfolg. I

Paket 25 Pf., Dose 50 Pf.
| Kriegspackung 15Pf .keinPorlo. j

Zu haben in Apotheken sowie
bei:

Amts-Apotheke in Ufingen
Heinrich Arnold, Konditor

in Ufingen.
Th. Reusch in Ufingen.
Christ. Schollenberger 2t.

in Wehrheim.
©. Schott, Bäckermeister

in Griivenwicöbach.
Wilh.Ernst Ww. in Anspach.

Turngemeinde Usingen.
Die Turnstunden finden

Dienstags und Freitags,
abends punkr8 1/»Uhr beginnend,
statt. Die Mitglieder werden um
regen Besuch ersucht.

Der Borstand.

vor
Nllt
kon
lern
nur
Kri

Holl. Speisezwiebeln
seim

der
haltbare Winterware, (Za!

per Zentnersack zu 14 Mk. versendet gegen Nachn. der
Meier Kleeblatt, Seligenstadt(Hcflen) uichi

Telephon Nr. 11. l
- - - ; fang

<

Gastwirte.fang«
Bests
lag«
sein

Die zum Aushang in den Gastwirtschaften
vorgeschriebenen Plakate:

1) Polizei-Verordnung, betr. dar Verabfolgen
geistiger Getränke;

2) Polizei-Berordnung über da» Verabfolgen
geistiger Getränke an Personen unter 16
Jahren;

3) Bekanntmachung zur Einschränkung de»
Fleisch- und Fettverbrauchs

hallen wir vorrätig und können jederzeit von un»
bezogen werden.

Kreisblatt -Druckerei Ufingen.

Krieg
zurüc!
spekti
Krieg
geben
ob de
Jnsp«

Si
de« j
ersehe

Wagenverkauf.
25

von
müsse,
werde,

»)

Elegante Landauer , Mylords , Halbverdeck
mit abnehmbarem Bock, Breaks , Jagdwagen,
sowie Gefchäftswagen aller Art, mit Fedein
zirka 40 Stück, preis würdig zu verkaufen.
Fr . Grauer , Wagenbauer, Butzbaoh.

b)
«)

I2assauiscber

Candeskalender
Wi

«. 1.
habe,
Somm
krästen
auf U«

1
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